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STEUERPOLITIK

Alois Oberhäuser

Ein Vorschlag zur Reform der 
einheitswertabhängigen Steuern

Im Bereich der einheitswertabhängigen Besteuerung sind krasse Verstöße 
gegen das Gebot der steuerlichen Gerechtigkeit zu verzeichnen, die entsprechende 

Verzerrungen im Anlageverhalten derZensiten nach sich ziehen. Welche 
Reformmöglichkeiten bestehen? Sollte auf die Einheitswerte verzichtet werden?

Die steuerpolitische D iskussion der letzten Jahre hat 
sich überw iegend mit den einkom m ens- und ge 

w innabhängigen Steuern beschäftigt. Dort wurden und 
werden Reform notwendigkeiten gesehen; die übrigen 
Steuern sind in den Hintergrund getreten.

Darunter gibt es jedoch auch solche, deren Reform 
bedürftigkeit weit größer ist als die der E inkom m en- und 
Körperschaftsteuer, weil sie in extrem erW eise den steu
erpolitischen Zielen zuw ider laufen. Dazu gehören vor 
allem die Steuern, die an den sogenannten Einheitswer
ten ansetzen. Sie verstoßen so stark w ie keine anderen 
Steuern in unserem Steuersystem  gegen den G rund
satz der G leichm äßigkeit der Besteuerung und gegen 
die horizontale Gerechtigkeit. Aus diesem  Grund hat 
sich der W issenschaftliche Beirat beim Bundesm iniste
rium der F inanzen in seinem  letzten G utachten' mit der 
E inheitsbewertung beschäftigt und Vorschläge für die 
Abschaffung und Reform der e inheitswertabhängigen 
Steuern entwickelt.

Die E inheitswerte, deren Erm ittlung im Bew ertungs
gesetz geregelt ist, stellen den Versuch dar, für die nicht 
zum Geldverm ögen gehörenden Verm ögensteile e in
heitliche Bewertungen herbeizuführen. Die erm ittelten 
W erte dienen als Bem essungsgrundlage der Steuern, 
die am Vermögen ansetzen: also der Vermögensteuer, 
der Erbschaftsteuer, der G rundsteuer und der G ew erbe
kapita lsteuer Darüber hinaus werden Einheitswerte für 
die E inkom m enserm ittlung der n icht-buchführenden

Prof. D r A lo is  O berhäuser 59, is t D irektor des In
stituts fü r F inanzw issenschaft der Universität Frei
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beim  Bundesm inisterium  der Finanzen.

Landw irte nach § 13a EStG herangezogen. Auch bei 
e inigen staatlichen Transfers, die vom Vermögen abhän
gig sind, spielen die E inheitswerte eine Rolle.

Einheitswerte werden für das land- und forstw irt
schaftliche Vermögen, das sonstige G rundverm ögen 
(einschließlich der Gebäude) und das Betriebsverm ö
gen berechnet. Abgesehen von dem  land- und forstw irt
schaftlichen Vermögen sind die jew eiligen Verkehrs
w erte das Bewertungszie l. D ieses Bewertungszie l wird 
jedoch verfeh lt -  dazu noch in sehr unterschiedlichem  
Umfang.

B e w e rtu n g s u n te rs c h ie d e

Die Bew ertungsunterschiede lassen sich auf ver
schiedene Faktoren zurückführen: Das gesam te G rund
verm ögen wird noch im m er mit den E inheitswerten von 
1964 angesetzt; Neubauten werden auf diesen Bewer
tungsstichtag zurückgerechnet. Schon für das Jahr 
1964 ergaben sich jedoch bei den einzelnen G rund
stücksarten und G rundstücken aufgrund der angewand
ten Berechnungsm ethoden erhebliche und zudem  stark 
unterschiedliche Abw eichungen von den Verkehrswer
ten. Seither haben sich die W erte der einze lnen G rund
stücke sehr verschieden entw ickelt, so daß ihre E in
heitswerte heute vielfach nur noch ein V iertel, ein Fünf
tel oder ein Zehntel, in Extrem fällen sogar weniger als 
ein Prozent (insbesondere beim forstw irtschaftlichen 
Vermögen) der Verkehrswerte betragen.

Beim Betriebsverm ögen wird dagegen aktueller be
wertet. Für die Betriebsgrundstücke gelten zwar eben-

' W isse n sch a ftlich e r B e ira t be im  B u nd e sm in is te n u m  de r F inanzen : D ie 
E in h c itsb e w c rtu n g  in de r Bundosrcpub lil<  D e u tsch land  -  M änge l und A l
te rn a tiven . H e ft 41 der S ch riften re ih e  des B u n d o sm in is te riu m  de r F in a n 
zen, B onn 1989.
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falls noch die W erte von 1964, das sonstige Betriebsver
mögen wird jedoch alle drei Jahre ausgehend von den 
Bilanzwerten neu bewertet, wobei sogar der Versuch 
gemacht wird, in einem  gew issen Um fang stille Reser
ven zu berücksichtigen. Dennoch bleiben -  schon w e
gen der Betriebsgrundstücke -  die E inheitswerte der 
Betriebe in der Regel erheblich hinter den Verkehrswer
ten zurück.

Bei S teuern, die sich auf das G esam tverm ögen der 
W irtschaftssubjekte richten, sind neben den 
Vermögensteilen, die durch E inheitswerte bewertet wer
den. noch andere Verm ögensteile relevant -  insbeson
dere das G eldverm ögen. Dieses w ird ebenso w ie die 
Schulden (als negatives G eldverm ögen) m it den jew e ili
gen Verkehrswerten angesetzt, da im allgem einen 
Marktpreise vorliegen. G eldverm ögen wird daher im 
Verhältnis zu den übrigen Verm ögensteilen steuerlich 
weit stärker belastet, obwohl der Gesetzgeber, um die 
Unterschiede w enigstens etwas abzubauen, die E in
heitswerte der G rundstücke (außer bei der G rund
steuer) pauschal um 40%  angehoben hat. Die e inze l
nen Verm ögensbesitzer werden info lgedessen äußerst 
ungleichmäßig b e s te u e r t- je  nachdem , w ie sich ihr Ver
mögen zusam m ensetzt.

Ein Beispiel m öge dies erläutern: Besitzt jem and 
Geldvermögen in Höhe von 500 000 DM (z.B. in Form 
von Sparguthaben oder W ertpapieren), so w ird dieses 
Vermögen in voller Höhe bei der Verm ögensteuer und 
bei der Erbschaftsteuer -  abgesehen von Freibeträgen 
-  herangezogen. Hat er dagegen sein Vermögen in e i
nem Haus im W ert von 700 000 DM (bei g le ichzeitiger 
Verschuldung in Höhe von 200 000 DM) angelegt und 
beträgt dessen E inheitswert 140 000 DM, so ergibt sich 
nach Abzug der Schulden steuerlich ein negatives Ver
mögen von 60 000 DM. Der Verm ögensbesitzer braucht 
weder Verm ögensteuer zu zahlen, noch m üssen seine 
Erben Erbschaftsteuer entrichten. Natürlich können der
artige Bew ertungsunterschiede völlig legal genutzt wer
den, um der Vermögen- und der Erbschaftsteuer te il
weise oder in vollem  Umfang zu entgehen.

Neubewertung als Ausweg?

Bei der G rundsteuer spielen das sonstige Vermögen 
und die Höhe der Schulden keine Rolle. Die U ngle ich
mäßigkeiten d ieser S teuer ergeben sich jedoch aus den 
verzerrten Bew ertungen der G rundstücke auf der Basis 
von 1964 im Verhältnis zu den heutigen Verkehrswerten 
(bei der Landw irtschaft entsprechend dem Anliegen des 
Gesetzgebers im Verhältnis zu den Ertragswerten). Die 
Gewerbekapita lsteuer soll der Idee nach das sonstige
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Betriebskapita l ohne das betriebliche G rundverm ögen 
erfassen, und zwar unabhängig davon, ob es E igen
oder Fremdkapitai ist. Fremdkapital w ird jedoch nur zur 
Hälfte angesetzt, so daß die Frem dkapitalfinanzierung 
steuerlich begünstig t wird.

Aus den hier nur angedeuteten Unterschieden in der 
Bewertung der einzelnen Verm ögensobjekte ergeben 
sich die bereits einle itend erwähnten extrem en Ver
stöße gegen die steuerliche Gerechtigkeit. So starke 
Ungleichm äßigkeiten gibt es bei keiner anderen deut
schen Steuer. Damit wird nicht nur der G leichheits
grundsatz in einem  Maße verletzt, daß es schwer ver
ständlich ist, warum  das Bundesverfassungsgericht b is
lang nicht eingegriffen hat. Auch die w irtschaftlichen 
W irkungen, die aus den Verzerrungen bei den Vermö
gensanlagen resultieren, fallen ins Gewicht.

Es ist daher zunächst zu fragen, ob nicht durch eine 
neue Einheitsbewertung die Ungleichm äßigkeiten be
seitigt werden könnten. Eine aktuelle Neubewertung 
würde sie durchaus m indern, aber keineswegs in zu
länglichem  Umfang beseitigen. Das hängt dam it zusam 
men. daß vie le M illionen von Einzelobjekten in M assen
bewertungsverfahren bewertet werden müßten, daß die 
Bewertung wegen feh lender M arktpreise sehr zurück
haltend erfolgen müßte, um eine allzu große Zahl von 
Rechtsstre itigkeiten zu verm eiden, und daß letztlich die 
F inanzverwaltung eine Anlaufze it von wenigstens 
sechs bis sieben Jahren benötigte, um die Neubewer
tung durchführen zu können. W ertverzerrungen würden 
sich schon wegen der großen zeitlichen Abstände zw i
schen den Bew ertungsstich lagen im m er w ieder erneut 
einstellen. Außerdem  sind die Politiker wenig an einer 
aufwendigen Neubewertung interessiert, weil sie mit 
dem heftigen W iderstand der bisher Begünstigten rech
nen müßten. Eine pauschale Anhebung der E inheits
werte beim Grund und Boden scheidet als A lternative 
schon deswegen aus, weil d ie relativen W ertverzerrun
gen innerhalb d ieser Verm ögensart dadurch nicht 
grundlegend beseitigt werden könnten.

Abschaffung der Einheitswerte

Dies waren für den F inanzw issenschaftlichen Beirat 
die Gründe, sich m it der Frage zu beschäftigten, ob 
nicht auf E inheitswerte völlig verzichtet werden könnte. 
Für die einzelnen einheitswertabhängigen Steuern 
m üssen dann andere Lösungen gefunden werden, w o
bei ganz versch iedene Ansätze in Betracht kommen. 
Eine ersatzlose Abschaffung scheidet aus, auch wenn 
das S teueraufkom m en aus den e inheitswertabhängi
gen Steuern relativ gering ist. Trotzdem muß ein Aus
gleich gefunden werden.

513



STEUERPOLITIK

Für die Verm ögensteuer wird angeführt, daß im Ver
m ögensbestand bzw. in den Verm ögenserträgen eine 
zusätzliche steuerliche Leistungsfähigkeit liege, die ne
ben der allgem einen E inkom m ensbesteuerung zu be
rücksichtigen sei. Bejaht man dies im Prinzip, so muß 
die Zusatzbelastung jedoch nicht durch eine e igene Ver
m ögensteuer erfolgen, die sow ieso nicht den Vermö
gensbestand, sondern die Verm ögenserträge treffen 
soll. Die Höherbelastung kann auch im Rahmen der Ein
kom m en- und Körperschaftsteuer geschehen. Aller
dings ist es schwer, die echten Verm ögenserträge aus 
dem Einkommen herauszurechnen (insbesondere bei 
den G ewinneinkom m en). Außerdem würde die E inheit
lichkeit der Bem essungsgrundlage der E inkom m en
steuer verlassen. Infolgedessen erscheint es eher an
gebracht, einen Belastungsausgleich für die A bschaf
fung der Verm ögensteuer bei der Festlegung der E in
kom m en- und Körperschattsteuersätze zu suchen. Fak
tisch liefe dies in der derzeitigen Situation auf eine ge 
ringere Senkung der Steuersätze im oberen Bereich hin
aus. Statt dessen oder ergänzend könnte man -  und 
dies zieht der Beirat vor -  einen Ausgle ich durch eine 
bessere Erfassung der Verm ögenseinkünfte, durch eine 
konsequentere Besteuerung derVeräußerungsgew inne 
und durch aktuellere W ertansätze bei der Erbschaft
s teuerschaffen.

Des weiteren ist zu berücksichtigen, daß die deutsche 
Verm ögensteuer -  gerade auch durch die Bew ertungs

unzulänglichkeiten beim G rundverm ögen -  weitgehend 

zu einer Belastung des Betriebsverm ögens degeneriert 

ist. Das in Körperschaften angelegte Betriebsverm ögen 

wird zudem  doppelt besteuert -  bei den Körperschaften 
und bei den Anteilseignern. Infolgedessen spricht auch 
unter dem Aspekt einer adäquaten U nternehm ensbe
steuerung vie les dafür, die gewinnunabhängige Verm ö
gensteuer, die auch in Verlustperioden zu zahlen ist, 
durch eine ertragsabhängige Besteuerung zu ersetzen.

Auf die E rbschafls teuer kann dagegen trotz ihrer ge 
ringen quantitativen Bedeutung kaum verzichtet wer
den. Die durch das Erbe erhöhte Leistungsfähigkeit der 

Erben und auch verm ögensverte ilungspolitische Ge

sichtspunkte sprechen dagegen. Infolgedessen bedarf 

es im Erbfall e iner Bewertung der ererbten Verm ögens

teile. Dazu ist aber keine stichtagsbezogene E inheitsbe
wertung aller Vermögen erforderlich; es genügt eine ak
tuelle Bewertung der relativ wenigen Verm ögensob
jekte, die jährlich vererbt werden. Der Verwaltungsauf
wand je Fall wäre zwar nicht gering, doch würde sich die 
Anzahl der jeweils zu bewertenden Verm ögensteile in 
G renzen halten. Bei relativ hohen Freibeträgen könnte 
vie lfach bei kleineren Erbschaften auch auf eine exakte

W erterm ittlung verzichtet werden. Bewertungsschw ie
rigkeiten würden sich vor allem  bei ererbten Grundstük- 
ken ergeben. Für ihre Bewertung müßte auf Vergleichs
w erte und Kaufpreissam m lungen zurückgegriffen wer
den. Aber selbst wenn man dabei die W erte sehr vor
sichtig schätzt, um Streitfä lle zu verm eiden, würde eine 
wesentlich exaktere Bewertung als bei den heutigen 
E inheitswerten zustande kom m en.

Gemeindesteuern

Als Ersatz für die einheitswertabhängigen Steuern  
de r G em einden  hat der Beirat bereits in einem  früheren 
G utachten vorgeschlagen, zu e iner kom m unalen W ert
schöpfungssteuer überzugehen^. Aus verschiedenen 
Gründen erscheint es angebracht, nicht an den proble
m atischen Bestandsgrößen des G rundbesitzes und des 
Gewerbekapita ls, sondern an adäquaten Stromgrößen 
anzusetzen. In Betracht kom m t vor allem  die W ert
schöpfung. Eine solche Reform würde zu einer lei
stungsgerechteren G em eindebesteuerung und zu
gleich zu einer gleißchmäßigeren Verteilung des Steuer
aufkom m ens zw ischen den G em einden führen.

Bei der G ewerbesteuer ist d ie G ewerbekapita lsteuer 
ohnehin nur ein Anhängsel. Info lgedessen muß die Ab
schaffung dieser Teilsteuer in die unbedingt erforderli
che a llgem eine Reform der G ewerbesteuer einbezogen 
werden.

Auch für einen Ersatz der G rundsteuer B  a u f Wohn- 
grundstücke  und der G rundsteuer A für die Land- und  
Forstw irtschaft sind Erträge als Bem essungsgrundlage 
für eine äquivalenzm äßig begründete Abgabe an die 
Gem einden weit besser geeignet als die derzeitigen 
E inheitswerte. Die M ieten und bei selbstgenutzten W oh
nungen die M ietwerte könnten die Ausgangsbasis sein. 
Bei der Landw irtschaft müßte m öglichst an den ta tsäch
lichen Erträgen angeknüpft werden. Für deren Erm itt
lung ist allerd ings Voraussetzung, daß alle Landwirte 
wenigstens eine einfache E innahm en-Ausgaben-Rech- 
nung aufstellen.

Insgesam t zeigt das G utachten des Beirats, daß es 
durchaus m öglich wäre, die problem atischen E inheits
werte völlig abzuschaffen. Es würde viel an S teuerge
rechtigkeit gewonnen. Zwar haben auch die Ersatzlö
sungen für die einheitswertabhängigen Steuern Lücken 
und Unzulänglichkeiten, doch sind diese weit geringer 
als bei den derzeitigen einheitswertabhängigen 
Steuern.

 ̂ W isse n sch a ftlich e r B e ira t be im  B u n d e sm in is te riu m  de r F inanzen : 
G u tach ten  zu r R e fo rm  de r G e m e in d e s te u e rn , H e ft 31 d e r Sch riften re ihe  
des  B u n desm in is te rium  d e r F inanzen , B onn  1982.
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